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von unzählig vielen Menschenkindern jugendlichen
Alters, die eine gediegene, schützende Elternstube
entbehren müssen, herum geschoben werden im
Wirbelwind des unordentlichein täglichen Erlebens,
die niemand recht angehören und schon früh eine
ungesunde Selbständigkeit und Selbstbehauptung
sich angewöhnen müssen. Und diese Wurzellosen

laufen zusammen im Gefühl, so etwas Halt
zu gewinnen, einer am andern. Der Trieb zur
Geselligkeit schafft hier eine Gesellschaftsordnung,
nur meist etwas anderer Färbung als die
offizielle. Die Gesetzgebung zeitigt da Paragraphen
grotesker Form, wie wir sie drastisch an
Verstoßenen der herrenlosen Jugend Rußlands
studieren können. Aber suchen wir ja nicht bloß
dort unsere Muster. Auch in unsern Grenzen gibt
es Verwahrloste, die sich zusammenfinden und
einen Heimatlosenkodex aufstellen, ob dem mancher

korrekte Jugenderzieher eine Gänsehaut
bekäme, wenn er ihn studieren müßte. Diese Gassenklubs

sind keine wie von den Tauben zusammen

gelesene. Der Umgangston läßt allerhand zu
wünschen übrig. Auf schöne Umgangssprache
wird in diesem Kreis nicht viel gegeben. Das
jeden Tag veränderte Milieu kennt keine festen
Normen, mehr Augenblicksgesetze. Gut ist, was
die Situation verbessert, schlecht, was sie
verschlimmert. Aber im ganzen wird man doch in
diesem Kreis mehr geschoben, denn daß man
schiebt, wie beim Blätterspiel am Randstein,.
Höhere Mächte, die man nicht definieren kann,
drängen die vom Zufall zusammengewehte Schar.
Wohl gibt es erheiternde Augenblicke, wo im
losen Tatentanz sich die Geister vergessen. Aber
es ist mehr Galgenhumor, der sich jeden Augenblick

in blutigen Ernst verwandeln kann, wo man
es zu spüren bekommt, daß man auf dem schwan-
Kenden Boden eines Fehllebens steht. Jede Stunde
kann die gräßliche Kloake sich öffnen, die
Senkgrube, welche das heimatverlorene Blatt vom
Baum der Menschheit in ihrem Morast böslich
erstickt. Hermann Bührer, Zürich.

SHVS Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare
D e u t sc h we i z e r i sc h e Gruppe
Geschäftsstelle: Zürich 1, Kantonsschulstrasse 1, Telephon 41 939, Postcheck VIII 5430

Vom Singen im Heim von E. Kronauer, Mädchenheim Stäfa

Weihnachten naht. Ein besonders frohes, eifriges

Schaffen und ein festliches Singen hat bei
unsern Mädchen in der Freizeit eingesetzt — oft
auch bei der Arbeit, wenn sie es erlaubt. Gibt
es etwas Schöneres, als vorbereitendes,
weihnachtsfrohes Singen? Sobald die Luft Schnee verrät

— und wäre er auch noch so weit weg —,
sobald der erste Gedanke an Weihnachten unter
den Mädchen wach wird, klingen aus allen Ecken
des Hauses die schlichten, einfachen Hirtenlieder,
die weihnachtlich jubelnden Gesänge, die Lieder
voll stiller, dankbarer Anbetung, der ganze Reichtum

an weihnachtlicher Musik, den unsere Mädchen

im Laufe der zwei, drei Jahre sammeln
können. Es ist erstaunlich, wie gut die Lieder in
manchen Köpfen in Erinnerung geblieben sind,
und für uns ist es beglückend, zu beobachten,
mit welch tiefer Freude dieser Schatz jedes Jahr
wieder hervorgeholt wird.

Singen ist neben ernsthafter Arbeit eine unserer
größten, tiefsten Freuden, mit der wir uns selber,
den Angehörigen unserer Mädchen, den Nachbarn
und vielen andern Mitmenschen immer wieder
frohe Stunden bereiten dürfen. Vor allem dient
uns das Singen als prächtiges, gesundes
Erziehungsmittel, das wir hoch einschätzen. Unsere
Mädchen kennen bei ihrem Eintritt ins Haus wohl
eine Menge, oft Unmenge von Schlagern, aber
z. B. wenige schöne Volks- und Wanderlieder.
In unsern wöchentlich regelmäßigen Singstunden
setzen wir systematisch ein mit einer einfachen
Musikerziehung. Um nicht große Kosten zu
haben — die Singbewegung hat leider viele
einzelne Liedblätter —, lernen wir Melodie und

Wort auswendig. Wir haben dadurch den Vorteil

der geringen Auslagen; zudem können alle
Mädchen intensiver und freier an der gemeinsamen

Gestaltung teilnehmen und jederzeit aus
dem Reichtum von auswendigen Liedern schöpfen.

Im weitern bedeutet es eine ausgezeichnete
Uebung der Gehörsbildung.

Ganz besonders wertvoll für unsere Mädchen
ist unsere Singwoche im Heim, die wir seit einer
Reihe von Jahren jeden Herbst durchführen dürfen.

Sie dient vor allem zur Anregung für
Neueingetretene, zur Vertiefung für die ältern
Heimmädchen, und für alle als wirksames Mittei zur
Bekämpfung der gehaltlosen, aufreizenden
Schlagermusik. Unsere Mädchen sind in weitem Maß
zum Verständnis für gute Musik zu erziehen.
Wagen wir nur einmal den Versuch, die ihnen
beispielsweise durch eine Singwoche intensiver
nahezubringen und lieb zu machen. Es lohnt sich
reichlich.

Wir gestalten die Woche ungefähr folgendermaßen:

Um nicht zu viel von der Arbeitszeit in
Anspruch zu nehmen, wird die Freizeit über
Mittag gekürzt und um ein Uhr schon mit der
Arbeit wieder begonnen. Von halb vier Uhr an
machen wir Volkstanz — wenn möglich im Garten

—, nach halb fünf Uhr wird gesungen, um
halb sieben Uhr das Nachtessen eingenommen,
und von halb acht bis halb zehn Uhr nochmals
gesungen. Geflötet wird des Nachmittags in
kleinen Gruppen, je zirka eine Stunde. Trotz der
Singwoche muß ziemlich viel Arbeit geleistet
werden, so daß es nötig ist, daß während der
verkürzten Arbeitszeit sich alle Hände tüchtig
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regen und richtig zusammenarbeiten. Das Singen
selber erfordert ganzen Einsatz, so daß es zum
richtigen Schaffen wird und nach dem Abendlied
groß und klein müde, aber froh zu Bette geht.
Nicht allen Mädchen, besonders den Neuen, sagt
die Singwoche von Anfäng an zu; es ist aber
interessant zu beobachten, wie im Laufe der
Woche manches die Einstellung ändert und
schließlich bedauert, daß sie nicht länger dauert.
Um für das eigentliche Singen mehr Zeit zu
gewinnen, schaffen wir uns für die Singwoche
ausnahmsweise eine Anzahl Liedblätter an. Lassen
wir nun noch unsere verständnisvolle Singwochenleiterin,

Frau Klara Stern, über Erfahrungen bei
uns berichten:

„Zum fünften Male führte das Mädchenheim
Stäfa (für Schwererziehbare) anfangs September
eine geschlossene Singwoche durch. Sechs Stunden

waren neben den Arbeiten in Haus,
Küche, Garten, Nähstube und neben der
Berufsbildung (Waschen, Glätten und Damenschneiderei)

während dieser Woche der Musik
gewidmet: Blockflötenspiel für Anfänger und
Fortgeschrittene in mehreren Gruppen, Volkstanz,
Volkslieder an den Spätnachmittagen und geistliche

Musik an den Abenden beschäftigte die
über dreißig Mädchen im Alter der Schulentlassenen.

Es wurden erarbeitet: Wanderlieder,
Sommerlieder, Morgen- und Abendlieder, gesellige
Lieder, Kanone (neue und in Sätzen von W.
Hensel, W. Gneist und A. Stern), ein vierstimmi¬

ger Kanon von Haydn, Choralsätze von W.
Fortner, A. Stier und A. Gumpelzhaimer;
aufgefrischt wurde die „Kleine Erntemusik" von F.
Dietrich.

Die Woche bewies auch dieses Jahr wieder,
daß die Aufgabe nicht nur eine musikalische,
sondern ebensosehr eine erzieherische und geistige
war. Es galt, die Mädchen aus der praktischen
Tagesarbeit heraus und zu einem gemeinsamen
misikalischen Tun zusammenzurufen. Den Mädchen

sollte nicht nur eine Anzahl schöner Volkslieder,

geistlicher Gesänge und Choräle in
wertvollen Sätzen mitgegeben werden, die Arbeit war
auch dahin gerichtet, daß jedes einzelne zur
Ueberwindung von Gleichgültigkeit und
Oberflächlichkeit und zur Entfaltung seiner seelischen
Kräfte kommen sollte in intensivem Anteilnehmen
und Mitgestalten: im Erleben der Musik und des
gemeinsamen Singens. Es steht außer Zweifel,
daß nicht jedes Mädchen gleichermaßen erfaßt
werden konnte. Aus schwierigen Verhältnissen
kommend, befinden sich viele in zerrütteter oder
apathischer seelischer Verfassung. Im Erziehungsheim

werden ihnen neue Wege des Aufbauens
gezeigt. Wir sind überzeugt, daß auf musikalisch-
künstlerischem Gebiet auch Möglichkeiten der
Gesundung und Entfaltung für diese beschatteten
Menschenseelen liegen-, und daß es eine ebenso
dankbare als notwendige Aufgabe ist, sie die
Kräfte der Musik spüren zu lassen."

SZB Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen
Union centrale suisse pour le Bien des aveugles
Zentralsekretariaf : St. Gallen, St. Leonhardstrasse 32, Telephon 60.38, Postcheckkonto IX 1170

XVII. Delegierten- und
Generalversammlung

Diese Tagung des schweizerischen Blinden-
wesens wird voraussichtlich Sonntag, den 21.
Mai 1939 in Zürich stattfinden, anläßlich der
Schweizerischen Landesausstellung. Gemäß
Vorbesprechungen mit dem Zürcher Initiativkomitee
wird sehr wahrscheinlich auch der darauffolgende
Montag mit einer Veranstaltung im Programm
eingeschlossen sein.

Blindenfilm
Bekanntlich wurde der Film zur Vorführung

an der Landesausstellung als eines der
Hauptdarstellungsmittel für die soziale Arbeit erklärt.
Im Hinblick, daß ein solcher Film auch nachher
noch einen großen propagandistischen Wert hat,
wurde die Erstellung und Anmeldung eines Blin-
denfilms beschlossen. Im Basler Blindenfilm haben
wir bereits ein wertvolles Teilstück, das die Bünden

namentlich bei der Arbeit zeigt. Das Gegenstück

„Die Erziehung und der Unterricht des blinden

Kindes" fehlt noch. Die Vorarbeiten zur
Verfilmung dieses Themas sind nun soweit beendigt,
daß im Januar mit den ersten Aufnahmen
begonnen werden kann. Um die Kosten möglichst
niedrig zu halten, werden die zur Verfilmung

bestimmten Szenen zum größten Teil in der
Bernischen Privatblindenanstalt Spiez gedreht werden.

Spiez besitzt bereits einen eigenen Film, der
aber als Hausfilm namentlich das Leben und
Treiben der eigenen Anstalt veranschaulicht. Es
galt aber einen neuen Film zu drehen, der in
möglichst thematischer Form den Unterricht und
die Erziehung des jungen Blinden darstellt,
angefangen vom blinden Kleinkind bis ins Reifealter
zum Eintritt in die Berufslehre. Wir hoffen in
einer der nächsten Nummern des Fachblattes über
das Ergebnis der ersten Aufnahmen berichten
zu können.

Beteiligung an der Landesausstellung
Die Schweiz. Vereinigung für Anormale, die

bekanntlich auch das Blindenwesen in der
Landeskonferenz für soziale Arbeit vertritt, die ihrerseits
für die Teilnahme an der Schweizerischen
Landesausstellung eine Gesamtanmeldung abgegeben
hatte, bemüht sich immer noch Platz und
befriedigende Entwürfe zu erhalten zur Darstellung der
Anormalenfürsorge. Als Darstellungsmotto wurde
gewählt: „Es gibt Gebrechliche — Man tut etwas
für sie — Die Gebrechlichen leisten etwas."
Sicher sei lediglich, daß eine Werkstätte in
Betrieb gezeigt werden könne. H. H.
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